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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 
Neubesetzung der Fachausschüsse und der sondergesetzlichen Ausschüsse 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Durch die Bildung der FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe und dem gleichzeitigen 
Antrag auf Neubildung der Ausschüsse sowie des Verwaltungsausschusses hat gemäß § 71 
Abs. 9 NKomVG eine Neubesetzung der Fachausschüsse zu erfolgen. Das entsprechende 
Verfahren ist in § 71 Abs. 2 bis 9 NKomVG geregelt. Allerdings kann der Rat gemäß § 71 
Abs. 10 NKomVG einstimmig ein hiervon abweichendes Verfahren bestimmen.  
 
Die folgenden Ausschüsse wurden in der konstituierenden Ratssitzung am 07.11.2011 
gebildet: 
 

• Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Marktausschuss 
• Ausschuss für Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung 
• Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
• Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss 
• Werksausschuss für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
Die Ausschüsse bestehen grundsätzlich aus 9 Ratsfrauen und Ratsherren. Die festgelegten 
Sitze werden auf die Fraktionen und Gruppen nach dem Verteilungsverfahren Hare-
Niemeyer verteilt (vgl. Anlage).  
 
Demnach entfallen auf die einzelnen Fraktionen bzw. Gruppen bei der Verteilung nach 
ganzen Zahlen zunächst die folgenden Sitze: 
 

• SPD/CDU-Gruppe:    5 Sitze 
• FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe: 2 Sitze 
• UWG-Fraktion:    2 Sitze 

 
Im Anschluss hieran ist von den Fraktionen bzw. Gruppen mitzuteilen, mit welchen 
Mitgliedern sie die ihnen zustehenden Sitze besetzen. Folgende Ausschussmitglieder 
werden benannt: 
 



Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Marktausschuss 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
UWG-Fraktion
UWG-Fraktion
 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
UWG-Fraktion
UWG-Fraktion
 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
UWG-Fraktion
UWG-Fraktion
 
Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
UWG-Fraktion
UWG-Fraktion
 



Werksausschuss für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
SPD/CDU-Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe
UWG-Fraktion
UWG-Fraktion
 
Ausschussvorsitze stehen den Fraktionen / Gruppen nach dem Höchstzahlverfahren 
„d’Hondt“ im „Zugreifverfahren“ zu (§ 51 Abs. 7 NGO). Der jeweiligen Fraktions- bzw. 
Gruppenstärke entsprechend stehen den einzelnen Fraktionen bzw. Gruppen die folgenden 
Zugriffe auf die Vorsitze zu: 

• SPD/CDU-Gruppe:    1; (2/3), (4/5) 
• FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe:  (4/5) 
• UWG-Fraktion:    (2/3) 

 
Die Zugriffsrangfolge für die Ausschussvorsitze ist somit teilweise zu losen. Zur Vermeidung 
von Wiederholungen wird im Übrigen auf die Anlage verwiesen. 
 
Von den Fraktionen / Gruppen werden die Ausschüsse benannt, deren Vorsitz sie 
beanspruchen. Sie bestimmen gleichzeitig den Vorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden Ratsfrauen und Ratsherren: 
 

• Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Marktausschuss 
• Ausschuss für Finanzen, Wirtschafts- und Tourismusförderung 
• Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
• Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss 
• Werksausschuss für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

 
Die Besetzung der Ausschüsse mit den anderen Personen (§ 71 Abs. 7 NKomVG) bleibt 
unverändert. 
 

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat stellt                     die Sitzverteilung und die Ausschussbesetzung fest. 
 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
Anlagen 
 
Übersicht „Berechnungsmodell zur Besetzung des Verwaltungsausschusses und der 
Fachausschüsse (Stand: 29.02.2012)“ 
 
 


